Lückentext – Die amtliche Verwahrung von Testamenten
Ein eigenhändiges Testament kann vom Erblasser beim ____________________________ in die ____________________________ Verwahrung gegeben werden.
Zuständig ist das ____________________________.
Die Verwahrung dient dazu, dass das Testament nach dem Tod des Erblassers sicher aufgefunden und eröffnet werden kann.
Für die amtliche Verwahrung fällt nach dem ____________________________ eine Gebühr von ____________________________ € an.
Nach der Annahme des Testaments wird dieses in einem besonderen ____________________________ aufbewahrt.
Die Verwahrung wird außerdem im ____________________________ registriert.


Beantworten Sie die folgenden Fragen:

1. Welchen Vorteil hat die amtliche Verwahrung? 
2. Muss ein Testament in amtliche Verwahrung gegeben werden?  Benennen Sie die gesetzlichen Bestimmungen. 
3. Welches Registerzeichen erhält die Akte? Nennen Sie die gesetzl. Bestimmung.
4. Wo ist geregelt, dass der Antrag ein Präsentat erhält?
5. Wer ist funktionell zuständig für die Aufbewahrung des Testaments?














Lösung
· Amtsgericht 
· amtliche 
· Nachlassgericht 
· GNotKG 
· 82 
· Verwahrungsschrank 
· Zentrale Testamentsregister 


Zu 2)
§ 2248 BGB: dürfen § 34 BeurkG: Notare müssen
Örtl. § 344 Nr. 1 FamFG Amtssitz des Notars
            Nr. 3 jedes Amtsgericht in Deutschland
Verwahrgericht!
NL-Gericht: § 343 FamFG

Zu 3) IV gem. § 34 AktO

Zu 4) § 6 GOV
Zu 5) Re (§ 3 Nr. 2c RpflG) ------§ 346 Abs. 1 FamFG (Ri wird benannt)

